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1. Frage: 

Unter dem Punkt 1 der Angebotsaufforderung ist für die Honorarermittlung ausschließlich das 

„Leistungsbild und Honorierung für die Planung von Lichtsignalanlagen“ AHO-Heft 24 angegeben. Führt 

ein frei kalkuliertes Angebot zum Ausschluss? 

 

Antwort: 

Sofern die Angebote in sich schlüssig, vollständig und nachvollziehbar sind, sehen wir keinen Grund für 

einen Ausschluss des Angebotes. Es sind keine Pauschalangebote für Leistungen, sondern die Angebote 

mit den vorgegebenen Stundensätzen zu kalkulieren (siehe auch Vertragsanlage-Nr.: I.1 zur 

Aufgabenstellung). 

__________________________________________________________________________________ 

 

2. Frage: 

In der Bewerberinformation 01 wurden Anmerkungen zur Simulation gegeben. Ist die Darstellung der 

Koordinierungssituation (Anmerkung erster Anstrich) als Festzeitsteuerung ausreichend? 

Ist mit Einzel-VA (Anmerkung zweiter Anstrich) eine voll-verkehrsabhängige Steuerung oder eine 

koordiniert-verkehrsabhängige Steuerung gemeint? 

 

In der Aufgabenstellung wird beschrieben, dass die Simulation vsl. mit dem Anhörungsverfahren 

notwendig wird. 

Welches Anhörungsverfahren ist gemeint, Lph3 oder Lph5? 

 

Antwort: 

Gemäß Aufgabenstellung ist von einer Simulation der Verkehrsabläufe auf Basis der verkehrsabhängigen 

Steuerungen auszugehen, diese sind auch für die Koordinierungssituationen zugrunde zu legen. Darüber 

hinaus sind die Einzel-VA als vollverkehrsabhängige Steuerungen zu simulieren. 

 

Die Simulation soll vsl. mit Auslieferung des vt. Projektes für die Anhörung durchgeführt werden. Das 

heißt im Rahmen der Leistungsphase 5. 

__________________________________________________________________________________ 

 

3. Frage: 

Bei der Bearbeitung des Angebotes haben sich folgende Fragen ergeben. 

 

a) Nach AHO Heft 24 sind Testplatzabnahmen der LPH 8 zugeordnet. In welcher Zeile der Honor-
artabelle sind diese zuzuordnen? Leistung Ausführungsplanung oder Leistung Abnahme/Fein-
justierung? 

b) In Punkt B.2. der Honorartabelle sind 2 Besprechungen je Knotenpunkt vermerkt. 
Als Menge sind 10 St. aufgeführt. Ist die Menge 10 korrekt? 

 

Antwort: 

a) Da die Testplatzabnahme gemäß Leistungsbild als „Besondere Leistung“ der Leistungsphase 8 
verankert ist, bitten wir die notwendigen Leistungen der Abnahme/Feinjustierung zuzuordnen.  

b) Ja, die Menge ist korrekt. Die angegebenen 10 Termine beziehen sich auf die Koordinierungsbe-
ratungen der Gesamtmaßnahme. Im Rahmen der Entwurfsplanung und der Ausführungsplanung 
der Gesamtmaßnahme werden Koordinierungsberatungen durchgeführt, an denen das Ingeni-
eurbüro teilnehmen soll. Zusätzlich erfolgen für die LSA-Fachplanung die beiden Beratungen pro 
LSA (1x Anlaufberatung Entwurfsplanung, 1x Anlaufberatung Ausführungsplanung).  

__________________________________________________________________________________ 


